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1. Allgemeine Bestimmungen 
Diese „EB Mietleitungen“ gelten für Verträge, die nach dem 01.02.2015 neu abgeschlossen sind. 

Alle in diesem Dokument angewendeten Abkürzungen und Begriffe entsprechen §1.4 der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für Mietleitungen der TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG. 

Alle Preise und Entgelte in diesem Dokument verstehen sich in EUR exklusive Umsatzsteuer. 

2. Einmalige Entgelte 

2.1 Herstellungsentgelt 
Pro Standort wird für den Koordinations- und Einrichtungsaufwand sowie für die Zurverfügungstellung von An-
schalteeinrichtungen folgendes pauschaliertes Entgelt in Rechnung gestellt. 

Bezeichnung  Einmaliges Entgel  
[EUR exkl. USt.] 

Herstellentgelt 1.500,- 

 

Das Herstellentgelt wird auch bei einem Produktwechsel fällig. 

2.2 Standorterschließung 
Das Herstellungsentgelt beinhaltet keine Standorterschließungskosten oder Kosten für eine Standortanpas-
sung/Standorterweiterung (wie z.B. zusätzliche Investitionen oder Bau-/Montageleistungen, Entschädigungen, 
Bauaufsicht durch TIWAG oder durch von TIWAG beauftragten Dritten). Diese Kosten werden – vorbehaltlich 
ausdrücklich abweichender Regelung im Produktvorschlag – zusätzlich nach Aufwand in Rechnung gestellt. 

3. Regelmäßiges Entgelt 
Die regelmäßigen Entgelte sind abhängig von der gewählten Datenrate (Bandbreite) sowie den beiden Netzab-
schlusspunkten. 

 

3.1 Regelmäßiges Entgelt für Verbindungen von Innsb ruck 
Abhängig vom zweiten Netzabschlusspunkt ergibt sich folgendes regelmäßiges Entgelt [EUR p.m.]: 

Bandbreite 
[MBit/s] 

Verbindungen von Innsbruck nach  
Imst, Kufstein, Landeck, Lienz, 
Reutte, Schwaz, Telfs, Wattens, 

Wörgl 

zu allen anderen Standorten in 
Tirol 

10 603,75 803,75 
20 645,05 859,05 
40 695,53 926,53 
60 744,00 992,00 

100 837,20 1.118,20 
200 1.058,83 1.416,83 
400 1.478,78 1.981,78 
600 1.880,95 2.523,95 

1000 2.655,25 3.568,25 
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3.2 Regelmäßiges Entgelt für Verbindungen von Imst,  Kufstein, Landeck, Lienz, Reutte, Schwaz, Telfs, 
Wattens, Wörgl 
 

Abhängig vom zweiten Netzabschlusspunkt ergibt sich folgendes regelmäßiges Entgelt [EUR p.m.]: 

Bandbreite 
[MBit/s] 

Verbindungen von Imst, Kufstein, Landeck, Lienz, Reutte, 
Schwaz, Telfs, Wattens, Wörgl nach 

Imst, Kufstein, Landeck, Lienz, 
Reutte, Schwaz, Telfs, Wattens, 

Wörgl 

zu allen anderen Standorten in 
Tirol 

10 639,50 839,50 
20 683,40 897,40 
40 737,45 968,45 
60 788,85 1.036,85 

100 887,90 1.168,90 
200 1.123,50 1.481,50 
400 1.569,78 2.072,78 
600 1.997,30 2.640,30 

1000 2.819,70 3.732,70 

 
3.3 Regelmäßiges Entgelt für Verbindungen von/zu an deren Standorten 
Für alle anderen Verbindungen werden im Rahmen des Produktvorschlages Projektpreise kalkuliert. 

4. Rabatte und Aufschläge 
4.1 Kündigungsverzicht 
Es werden keine Bindungsrabatte angeboten. 

4.2 Volumsrabatt 
Es werden keine Volumsrabatte (Umsatzrabatte) angeboten. 

5. Sonstige Entgelte 

5.1 Stundensätze 

Alle sonstigen Leistungen werden dem Kunden nach Aufwand verrechnet. Für Leistungen durch Mitarbeiter des 
TIWAG-Konzerns wird der zum Zeitpunkt der Arbeiten gültige All-inklusive Stundensatz der TIWAG für Projek-
tanten und Techniker für konventionelle Systeme zum Anwendung gebracht. 

 


